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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Oberlandesgericht München

Beschluss vom 11. März 2005

- 34 Wx 023/05 –

Zur Frage der Haftverlängerung über 6 Monate hinaus

Zitierweise: OLG München v. 11.03.2005 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung

Oberlandesgericht München

34 Wx 023/05

LG Coburg 21 T 63/04

AG Kronach XIV 0013/04 B

BESCHLUSS

Der 34. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München hat unter Mitwirkung .............

am 11. März 2005

in der Abschiebungshaftsache

.........................

auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen vom 15.2. 2005

b e s c h l o s s e n :

I.        In Abänderung des Beschlusses des Landgerichts Coburg vom 7. Februar 2005 wird festgestellt, dass die seit 10. November 2004 auf Grund Anordnung des Amtsgerichts Kronach vom selben Tag vollzogene weitere Sicherungshaft rechtswidrig war.

II.       Der Landkreis ……………  hat die dem Betroffenen in allen Rechtszügen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen zu erstatten.

G r ü n d e :

I.

Die beteiligte Ausländerbehörde betreibt die Abschiebung des ausreisepflichtigen, ausweislosen Betroffenen ............ Staatsangehörigkeit, der im Anschluss an eine wegen des Vorwurfs ...................... vom 14.2. bis 13.5.2004 vollstreckten Untersuchungshaft auf ihren Antrag hin sich vom 13.5.2004 bis 8.3.2005 in Abschiebungshaft befand.

Rechtsmittel gegen die erste, auf drei Monate beschränkte Haftanordnung des Amtsgerichts vom 6.5.2004 blieben ohne Erfolg. Wegen des Verfahrensgangs bis 21.6.2004 wird auf den Beschluss des Bayerischen Obersten Landesgerichts vom selben Tag - Az. 4Z BR 047/04 - verwiesen. Am 12.8.2004 ordnete das nunmehr örtlich zuständige Amtsgericht antragsgemäß eine Haftverlängerung um weitere drei Monate an. Die hiergegen eingelegte sofortige Beschwerde des Betroffenen wies das Landgericht mit unangefochtenem Beschluss vom 25.10.2004 zurück.

Mit Schreiben vom 8.11.2004 beantragte die Ausländerbehörde, die Abschiebungshaft um weitere drei Monate - d.h. auf nunmehr neun Monate - zu verlängern. Das Amtsgericht gab diesem Antrag mit Beschluss vom 10.11.2004 statt und ordnete eine Haftverlängerung bis 9.2.2005 an. Über die gegen diese Entscheidung form- und fristgerecht eingelegte sofortige Beschwerde entschied das Landgericht erst mit Beschluss vom 7.2.2005, zugestellt am 9.2.2005; es wies das Rechtsmittel als unbegründet zurück.

Hiergegen wendet sich der Betroffene mit der am 15.2.2005 eingelegten sofortigen weiteren Beschwerde, mit der er die Feststellung beantragt, dass die auf Grund des Beschlusses des Amtsgerichts vom 10.11.2004 vollzogene weitere Sicherungshaft rechtswidrig war.

II.

Das Rechtsmittel ist zulässig (BVerfGE 104,220; BayObLG InfAuslR 2004, 444 und Senatsbeschluss vom 24.2.2005 - 34 Wx 010/05 m.w.N.) und begründet.

Das Rechtsmittel hat in der Sache Erfolg, weil entgegen der Annahme der beteiligten Ausländerbehörde im Antrag auf Haftverlängerung vom 8.11.2004 und entgegen den Annahmen beider Vorinstanzen in den Entscheidungen vom 10.11.2004 und vom 7.2.2005 die in § 57 Abs. 3 Satz 2 AuslG (seit 1.1.2005: § 62 Abs. 3 Satz 2 AufenthG) verlangten tatsächlichen Voraussetzungen für eine Haftverlängerung über das in § 57 Abs. 3 Satz 1 AuslG (jetzt § 62 Abs. 3 Satz 1 AufenthG) festgelegte Höchstmaß von sechs Monaten nicht erfüllt waren. 

Nach soweit ersichtlich einhelliger obergerichtlicher Rechtsprechung setzt eine Haftverlängerung über sechs Monate hinaus "ein sich gegenwärtig noch auswirkendes Verhinderungsverhalten" voraus (BayObLG vom 16.9.2004 - 4Z BR 070/04 - veröffentlicht bei Melchior www.abschiebungshaft.de, Anhang Entscheidungen im Volltext, m.w.N.). Der Betroffene hat zwar anlässlich seiner Asylantragstellung im Jahr 2001 und anlässlich einer Polizeikontrolle im Februar 2004 jeweils die im Beschlussrubrum wiedergegebenen Aliaspersonalien verwendet. Dieses   v o r   der Vollziehung der Abschiebungshaft liegende Verhalten ergibt ohne weiteres einen Haftgrund nach § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AufenthG, ist jedoch nicht zur Begründung eines Verhinderungsverhaltens im Sinne von § 62 Abs. 3 Satz 2 AufenthG geeignet (BayObLG aaO; KG FGPrax 2000, 83/84). Im vorliegenden Freiheitsentziehungsverfahren hat der Betroffene seit der ersten richterlichen Anhörung vor dem Landgericht am 6.5.2004 unverändert versichert, dass die im Beschlussrubrum an erster Stelle genannten Personalien zutreffend seien. Amtsgericht und Landgericht haben keine Feststellungen getroffen, die geeignet wären, dies zu widerlegen. Insbesondere die lange Dauer und bisherige Ergebnislosigkeit des Identifizierungsverfahrens in ............ rechtfertigen nicht den sicheren Schluss, dass der Betroffene - zur Verhinderung seiner Abschiebung - vor dem Haftrichter und vor den Mitarbeitern des ........ischen Generalkonsulats, dem er am ...7.2004 und am ...2.2005 vorgestellt wurde, falsche Personalien angegeben hat. In der Rechtsmittelerwiderung vom 15.12.2004 hat die Ausländerbehörde vor dem Landgericht selbst eingeräumt, dass sie lediglich vermuten könne, dass der Betroffene "auch diesmal mit falschen Personalien gearbeitet hat". Eine Vermutung genügt jedoch zur Anwendung von § 62 Abs. 3 Satz 2 AufenthG nicht; das Verhinderungsverhalten - hier: eine anhaltende Täuschung über die wahre Identität - muss positiv feststehen (BayObLG vom 16.9.2004 aaO).

III.

Der Landkreis ........... hat als Gebietskörperschaft, der die beteiligte Ausländerbehörde angehört, die dem Betroffenen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen gemäß § 16 Satz 1 FreihEntzG zu erstatten, da schon bei Antragstellung am 8.11.2004 die Voraussetzungen für eine Haftverlängerung über sechs Monate hinaus, wie ausgeführt, nicht vorlagen.

Diesseits in das Internet eingestellt im Mai 2005.
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